
Neue Mitgliedsbeiträge ab 01. Januar 2024

Beitrag alt Beitrag neu Erhöhung pro
ab 01.01.24  Monat

Aufnahmegebühr, einmalig, pro Mitglied
  - per schriftlichem Antrag 10,00 10,00
  - per Online-Antrag 5,00 5,00
Einzelmitglied 132,00 148,00 + 1,33

Ehe-und Lebenspartner 198,00 222,00 + 2,00

Kinder bis zum 18.LJ 66,00 74,00 + 0,67

Ermäßigte *) 78,00 90,00 + 1,00

Familienbeitrag  **) 231,00 259,00 + 2,33

Senioren-Einzelbeitrag 78,00 86,00 + 0,67

Senioren-Paarbeitrag 117,00 129,00 + 1,00

Schiedsrichter 0,00 0,00
 -"-, Ehe-und Lebenspartner 39,00 51,00 + 1,00

Ehrenmitglieder 0,00 0,00
 -"-, Ehe-und Lebenspartner 39,00 51,00 + 1,00

Ehrenvorsitzende 0,00 0,00
 -"-, Ehe-und Lebenspartner 39,00 51,00 + 1,00

 *)  Ermäßigte: Schüler, Studenten, Azubis, soziales Jahr bis zum 25. Lebensjahr
**) Familienbeitrag:
    1.) "Ehe- und Lebenspartner" + 1. Kind; weitere Kinder beitragsfrei
    2.) "Einzelmitglied" + 2 Kinder; weitere Kinder beitragsfrei

Satzungsänderungen

Die beschlossenen Satzungsänderungen werden dem Amtsgericht Stuttgart - Vereinsregister- 
mitgeteilt. Dort und beim Finanzamt erfolgt eine eingehende Prüfung der beschlossenen 
Änderungen. Sofern sich keine Beanstandungen ergeben wird das Gericht die neue Satzung im 
Vereinsregister eintragen. 
Damit wird die Änderung rechtskräftig und anschliessend auf unserer Homepage veröffentlicht 
werden.

Außerordentliche Mitgliederversammlung 
am 14. Dezember 2023

In der außerordentlichen Mitgliederversammlung wurden am 14.12.23 diverse Satzungs- 
änderungen sowie die Beitragsanpassung zum 01.01.2024 beschlossen.


